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Das Abgeordnetenhaus hat unter Beachtung der Vorschriften des 
Artikels 100 der Verfassung von Berlin das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1 
Änderung der Verfassung von Berlin

Artikel 1 Absatz 2 der Verfassung von Berlin vom 23. November 
1995 (GVBl. S. 779), die zuletzt durch Gesetz vom 17. Dezember 
2020 (GVBl. S. 1478) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(2) Berlin ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland und als 
solches Teil der Europäischen Union. Berlin bekennt sich zu einem 
geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen 
und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität 
verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Städte und Regionen wahrt 
und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. 
Berlin arbeitet mit anderen europäischen Städten und Regionen zu-
sammen.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. Mai 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Fünfzehntes Gesetz
zur Änderung der Verfassung von Berlin

Vom 17. Mai 2021
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel 1  Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
Berlin

Artikel 2  Änderung des Lehrkräftequalifikationsfeststellungs- 
gesetzes Berlin

Artikel 3 Änderung des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes
Artikel 4 Änderung des Berliner Heilberufekammergesetzes
Artikel 5 Änderung des Gesetzes über Medizinalfachberufe
Artikel 6 Änderung des Weiterbildungsgesetzes
Artikel 7  Änderung des Gesetzes über die Führung der Berufs-

bezeichnung Medizinphysiker/Medizinphysikerin
Artikel 8  Änderung des Gesetzes über die Berufsbezeichnung 

„Staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin“ und 
„Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker“

Artikel 9 Bekanntmachungserlaubnis
Artikel 10 Inkrafttreten

Artikel 1 
Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 

Berlin
Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Febru-

ar 2014 (GVBl. S. 39), das zuletzt durch Artikel 56 des Gesetzes 
vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 14 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 14a   Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a des Auf-

enthaltsgesetzes“
b) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18  [weggefallen]“.
2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und 6 sind
der zuständigen Stelle in Form von Kopien vorzulegen oder
elektronisch zu übermitteln.“

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder

der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen,
kann die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den An-
tragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist
Originale, beglaubigte Kopien oder weitere geeignete
Unterlagen vorzulegen.“

Gesetz
zur Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 

Berlin sowie weiterer Gesetze1

Vom 17. Mai 2021

3. Dem § 6 wird folgender Absatz 6 angefügt:
„(6) Das Verfahren kann auch über einen Einheitlichen An-

sprechpartner im Sinne des § 1 des Gesetzes über den Einheitli-
chen Ansprechpartner für das Land Berlin vom 18. November
2009 (GVBl. S. 674), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung abgewickelt werden.“

4. In § 7 Absatz 1 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wör-
ter „oder elektronischen“ eingefügt.

5. § 12 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 5 und 7 sind
der zuständigen Stelle in Form von Kopien vorzulegen oder
elektronisch zu übermitteln.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „in begründeten Einzelfäl-

len“ gestrichen.
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Bei Unterlagen, die in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem weiteren Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aus-
gestellt oder anerkannt wurden, kann sich die zuständige 
Stelle im Fall begründeter Zweifel an der Echtheit der 
Unterlagen sowohl an die zuständige Stelle des Ausbil-
dungs- oder Anerkennungsstaats wenden als auch, soweit 
unbedingt geboten, die Antragstellerin oder den Antrag-
steller auffordern, beglaubigte Kopien vorzulegen.“

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder

der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen,
kann die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den An-
tragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist
Originale, beglaubigte Kopien oder weitere geeignete
Unterlagen vorzulegen.“

6. Dem § 13 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Auf Antrag erteilt die zuständige Stelle der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller einen gesonderten Bescheid über die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit ihrer oder seiner Berufsqualifikation
oder entscheidet auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit der
Berufsqualifikation.“

7. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:

„§ 14a 
Beschleunigtes Verfahren im Fall des 

§ 81a des Aufenthaltsgesetzes
(1) Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung

der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), 

1   Artikel 2 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S. 18, L 93 vom 4.4.2008, S. 28, L 33 vom 3.2.2009, S. 49, L 305 vom 24.10.2014, S. 115,  
L 177 vom 8.7.2015, S. 60, L 268 vom 15.10.2015, S. 35, L 95 vom 9.4.2016, S. 20, ABl. L 131 vom 24.04.2020, S. 1), in der Fassung der Richtlinie 2013/55/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“)  (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132, L 95 vom 
9.4.2016, S. 20).
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das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 2855) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung erfolgt die Feststellung der Gleichwertigkeit 
nach den §§ 4 und 9 auf Antrag bei der dafür zuständigen Stelle. 
Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland einen Ausbil-
dungsnachweis im Sinne des § 3 Absatz 2 erworben hat. Die Zu-
leitung der Anträge erfolgt durch das Landesamt für Einwande-
rung.

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller innerhalb von zwei Wochen den Eingang des 
Antrags einschließlich der nach § 5 Absatz 1 oder § 12 Absatz 1 
vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestätigung ist das 
Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und 
auf die Frist nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für den Be-
ginn des Fristlaufs hinzuweisen. Sind die nach § 5 Absatz 1 oder 
§ 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die 
zuständige Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, welche 
Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hin-
weis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen beginnt. Der Schriftwechsel erfolgt 
über das Landesamt für Einwanderung.

(3) Die zuständige Stelle soll innerhalb von zwei Monaten 
über die Gleichwertigkeit entscheiden. Die Frist beginnt mit 
Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal ange-
messen verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten 
der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung ist zu 
begründen und rechtzeitig mitzuteilen. Der Schriftwechsel er-
folgt über das Landesamt für Einwanderung. Die Zustellung der 
Entscheidung erfolgt durch das Landesamt für Einwanderung an 
die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber.

(4) In den Fällen des § 5 Absatz 4 oder 5 oder § 12 Absatz 4 
oder 5 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zum Ablauf der 
von der zuständigen Stelle festgelegten Frist gehemmt. In den 
Fällen des § 14 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zur Be-
endigung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

(5) Die Entscheidung der zuständigen Stelle richtet sich nach 
dem jeweiligen Fachrecht. Das beschleunigte Verfahren kann 
über einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 des 
Gesetzes über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land 
Berlin abgewickelt werden.

(6) Der Antrag auf Feststellung nach § 4 soll abgelehnt wer-
den, wenn die Gleichwertigkeit im Rahmen anderer Verfahren 
oder durch Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist.“

8. In § 15 Absatz 3 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt.

9. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1.  Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Wohnort der An-

tragstellerin oder des Antragstellers, Datum der 
Empfangsbestätigung, Datum der Vollständigkeit 
der vorzulegenden Unterlagen,“

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3.  Datum der Entscheidung, Gegenstand und Art der 

Entscheidung, Besonderheit im Verfahren,“
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Komma 
ersetzt.

bb) Folgende Nummer 3 wird angefügt:
„3. Datensatznummer.“

10. § 18 wird aufgehoben.

Artikel 2 
Änderung des Lehrkräftequalifikationsfeststellungsgesetzes 

Berlin
Das Lehrkräftequalifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom  

20. Mai 2016 (GVBl. S. 838) wird wie folgt geändert:
1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Dem Wortlaut werden folgende Sätze vorangestellt:

„Der Antrag ist bei der für das Schulwesen zuständigen 
Senatsverwaltung zu stellen. Die Unterlagen nach Satz 8 
Nummer 1 bis 7 sind dort in Form von Kopien vorzule-
gen oder elektronisch zu übermitteln. Bestehen begrün-
dete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen Rich-
tigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann die zuständige 
Stelle die den Antrag stellende Person auffordern, inner-
halb einer angemessenen Frist Originale, beglaubigte 
Kopien oder weitere geeignete Unterlagen vorzulegen. 
Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung 
kann abweichend von Satz 2 eine andere Form für die 
vorzulegenden Dokumente zulassen. Bei Unterlagen, 
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellt oder an-
erkannt wurden, kann sich die zuständige Stelle im Fall 
begründeter Zweifel an der Echtheit der Unterlagen so-
wohl an die zuständige Stelle des Ausbildungs- oder 
Anerkennungsstaats wenden als auch, soweit unbe-
dingt geboten, die den Antrag stellende Person auffor-
dern, beglaubigte Kopien vorzulegen. In den Fällen des 
Satzes 5 hemmt eine solche Aufforderung nicht den 
Fristablauf nach § 4 Absatz 3.“

bb) Dem neuen Satz 8 wird folgende neue Nummer 1 voran-
gestellt:
„1.  eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Aus-

bildungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätigkei-
ten in deutscher Sprache,“

cc) Die bisherigen Nummern 1 bis 6 werden die Nummern 
2 bis 7.

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Der Antrag darf wegen fehlender Mitwirkung nur abge-
lehnt werden, nachdem die den Antrag stellende Person auf 
die Folge schriftlich oder elektronisch hingewiesen worden 
ist und der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist nachgekommen ist.“

2. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

„§ 4a 
Beschleunigtes Verfahren im Fall 
des § 81a des Aufenthaltsgesetzes

(1) Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), 
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 2855) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung erfolgt die Feststellung der Gleichwertigkeit 
nach § 2 auf Antrag bei der für das Schulwesen zuständigen Se-
natsverwaltung. Antragsberechtigt ist jede Person, die im Aus-
land eine Berufsqualifikation im Sinne des § 1 Absatz 2 erwor-
ben hat. Die Zuleitung der Anträge erfolgt durch das Landesamt 
für Einwanderung.

(2) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung be-
stätigt der den Antrag stellenden Person innerhalb von zwei Wo-
chen den Eingang des Antrags einschließlich der nach § 4 Ab-
satz 1 vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestätigung 
ist das Datum des Eingangs bei der für das Schulwesen zustän-
digen Senatsverwaltung mitzuteilen und auf die Frist nach Ab-
satz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn des Fristablaufs 
hinzuweisen. Sind die nach § 4 Absatz 1 vorzulegenden Unter-
lagen unvollständig, teilt die für das Schulwesen zuständige Se-
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natsverwaltung innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, welche 
Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hin-
weis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der 
vollständigen Unterlagen beginnt. Der Schriftwechsel erfolgt 
über das Landesamt für Einwanderung.

(3) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung soll 
innerhalb von zwei Monaten über die Gleichwertigkeit entschei-
den. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterla-
gen. Sie kann einmal angemessen verlängert werden, wenn dies 
wegen der Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 
Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzu-
teilen. Der Schriftwechsel erfolgt über das Landesamt für Ein-
wanderung. Die Zustellung der Entscheidung erfolgt durch das 
Landesamt für Einwanderung an die Arbeitgeberin oder den 
Arbeitgeber.

(4) In den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 ist der Lauf der Frist 
nach Absatz 3 bis zum Ablauf der von der für das Schulwesen 
zuständigen Senatsverwaltung festgelegten Frist gehemmt.

(5) Das beschleunigte Verfahren kann auch über einen Einheit-
lichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 des Gesetzes über den 
Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin vom  
18. November 2009 (GVBl. S. 674), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung abgewickelt werden.

(6) Der Antrag auf Feststellung nach § 2 soll abgelehnt wer-
den, wenn die Gleichwertigkeit im Rahmen anderer Verfahren 
oder durch Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist.“

3. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben 
spätestens bei der unbefristeten Einstellung in den Berliner 
Schuldienst einen Nachweis über das Vorhandensein der für 
die Berufsausübung als Lehrkraft im Land Berlin erforder-
lichen deutschen Sprachkenntnisse zu erbringen.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

Artikel 3 
Änderung des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes

In § 4 Absatz 1 des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes in der 
Fassung vom 5. Oktober 2004 (GVBl. S. 443), das zuletzt durch Arti-
kel 31 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert 
worden ist, werden die Wörter „das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
9. Mai 2016 (GVBl. S. 226)“ durch die Wörter „das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Mai 2021 (GVBl. S. 503)“ ersetzt.

Artikel 4 
Änderung des Berliner Heilberufekammergesetzes

Das Berliner Heilberufekammergesetz vom 2. November 2018 
(GVBl. S. 622), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
4. März 2021 (GVBl. S. 258) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlicher“ die 

Wörter „oder elektronischer“ eingefügt.
bb) Es wird folgender Satz 6 angefügt:

„Auf Antrag erteilt die Kammer der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller einen gesonderten Bescheid über die 
Feststellung der Gleichwertigkeit ihres Weiterbildungs-
standes oder entscheidet auf Antrag nur über die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstandes.“

b) Dem Absatz 8 werden folgende Sätze angefügt:
„Auf Wunsch der Antragstellerin oder des Antragstellers 
oder in dem Fall, dass die Nachweise nicht beigebracht wer-
den, kann sich die zuständige Kammer an die zuständige 

Stelle des Ausbildungs- oder Anerkennungsstaates wenden. 
Hierüber ist die Antragstellerin oder der Antragsteller nach 
den Vorgaben der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 
2016/679 zu informieren.“

2. § 37 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wör-

ter „oder elektronischen“ eingefügt.
b) Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die zuständige Kammer kann die Antragstellerin oder den 
Antragsteller bei begründeten Zweifeln an der Echtheit oder 
der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen auf-
fordern, innerhalb einer angemessenen Frist Originale oder 
beglaubigte Kopien der erforderlichen Unterlagen oder wei-
tere geeignete Unterlagen vorzulegen.“

3. § 38 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Feb-
ruar 2014 (GVBl. S. 39), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. Mai 2021 (GVBl. S. 503) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme des § 13 
Absatz 7 (Möglichkeit zur Aufgabenübertragung), des § 13a 
(Europäischer Berufsausweis), des § 13b (Vorwarnmechanis-
mus), des § 14a (Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a des 
Aufenthaltsgesetzes), des § 17 (Statistik) und des § 19 (Bera-
tungsanspruch) keine Anwendung.“

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes über Medizinalfachberufe

Das Gesetz über Medizinalfachberufe vom 15. Juni 1983 (GVBl. 
S. 919), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 
(GVBl. S. 415) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Feb-
ruar 2014 (GVBl. S. 39), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. Mai 2021 (GVBl. S. 503) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme des § 13b (Vor-
warnmechanismus), des § 14a (Beschleunigtes Verfahren im 
Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes), des § 17 (Statistik) und 
des § 19 (Beratungsanspruch) keine Anwendung.“

2. § 10a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Das Verfahren nach diesem Abschnitt ist auf Verlangen 

der Antragstellerin oder des Antragstellers elektronisch durch-
zuführen. Vorzulegende Unterlagen nach § 13 sind gleichzeitig 
mit dem Antrag elektronisch einzureichen. Im Falle begründeter 
Zweifel an der Echtheit der Unterlagen und soweit unbedingt 
geboten kann die zuständige Kammer die Antragstellerin oder 
den Antragsteller auffordern, beglaubigte Kopien vorzulegen. 
Eine solche Aufforderung hemmt nicht den Fristlauf nach § 13 
Absatz 4 Satz 2. § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren 
der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 
(GVBl. S. 1485) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung in Verbindung mit § 42a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 25 des 
Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung. Auf 
Wunsch der Antragstellerin oder des Antragstellers oder in dem 
Fall, dass die Nachweise nicht beigebracht werden, kann sich 
die zuständige Kammer an die zuständige Stelle des Ausbil-
dungs- oder Anerkennungsstaates wenden. Hierüber ist die An-
tragstellerin oder der Antragsteller nach den Vorgaben der Arti-
kel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils gelten-
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23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils gelten-
den Fassung zu informieren. Auf Antrag erteilt die zuständige Be-
hörde der Antragstellerin oder dem Antragsteller einen gesonder-
ten Bescheid über die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer oder 
seiner Aus- und Weiterbildung oder entscheidet auf Antrag nur 
über die Gleichwertigkeit der Aus- und Weiterbildung.“

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes über die Berufsbezeichnung 

„Staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin“ 
und „Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker“

Das Gesetz über die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Le-
bensmittelchemikerin“ und „Staatlich geprüfter Lebensmittelchemi-
ker“ vom 12. November 1997 (GVBl. S. 603), das zuletzt durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 226, 235) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Feb-
ruar 2014 (GVBl. S. 39), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. Mai 2021 (GVBl. S. 503) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung findet in den Fällen des Satzes 1 
Nummer 2 mit Ausnahme des § 13b (Vorwarnmechanismus), 
des § 14a (Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a des Auf-
enthaltsgesetzes), des § 17 (Statistik) und des § 19 (Beratungs-
anspruch) keine Anwendung.“

2. Dem § 2a Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:
„Auf Wunsch der Antragstellerin oder des Antragstellers oder in 
dem Fall, dass die Nachweise nicht beigebracht werden, kann 
sich die zuständige Kammer an die zuständige Stelle des Ausbil-
dungs- oder Anerkennungsstaates wenden. Hierüber ist die An-
tragstellerin oder der Antragsteller nach den Vorgaben der Arti-
kel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils gelten-
den Fassung zu informieren. Auf Antrag erteilt die zuständige 
Behörde der Antragstellerin oder dem Antragsteller einen ge-
sonderten Bescheid über die Feststellung der Gleichwertigkeit 
ihrer oder seiner Aus- und Weiterbildung oder entscheidet auf 
Antrag nur über die Gleichwertigkeit der Aus- und Weiterbil-
dung.“

Artikel 9 
Bekanntmachungserlaubnis

Die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin in der vom Inkraft-
treten dieses Gesetzes gemäß Artikel 10 Satz 1 an geltenden Fassung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu machen.

Artikel 10 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach seiner 
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
Artikel 1 Nummer 9 tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Berlin, den 17. Mai 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

den Fassung zu informieren. Auf Antrag erteilt die zuständige 
Stelle der Antragstellerin oder dem Antragsteller einen geson-
derten Bescheid über die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer 
oder seiner Berufsqualifikation oder entscheidet auf Antrag nur 
über die Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation.“

3. In § 12 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „schriftlicher“ 
die Wörter „oder elektronischer“ eingefügt.

Artikel 6 
Änderung des Weiterbildungsgesetzes

Das Weiterbildungsgesetz vom 3. Juli 1995 (GVBl. S. 401), das 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. 
S. 226, 233) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 7 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Feb-
ruar 2014 (GVBl. S. 39), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. Mai 2021 (GVBl. S. 503) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme des § 13a 
(Europäischer Berufsausweis), des § 13b (Vorwarnmechanis-
mus), des § 14a (Beschleunigtes Verfahren im Fall des § 81a des 
Aufenthaltsgesetzes), des § 17 (Statistik) und des § 19 (Bera-
tungsanspruch) keine Anwendung.“

2. Dem § 13a Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:
„Auf Wunsch der Antragstellerin oder des Antragstellers oder in 
dem Fall, dass die Nachweise nicht beigebracht werden, kann 
sich die zuständige Kammer an die zuständige Stelle des Ausbil-
dungs- oder Anerkennungsstaates wenden. Hierüber ist die An-
tragstellerin oder der Antragsteller nach den Vorgaben der Arti-
kel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils gelten-
den Fassung zu informieren. Auf Antrag erteilt die zuständige Be-
hörde der Antragstellerin oder dem Antragsteller einen gesonder-
ten Bescheid über die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer oder 
seiner Aus- und Weiterbildung oder entscheidet auf Antrag nur 
über die Gleichwertigkeit der Aus- und Weiterbildung.“

Artikel 7 
Änderung des Gesetzes über die Führung 
der Berufsbezeichnung Medizinphysiker/ 

Medizinphysikerin
Das Gesetz über die Führung der Berufsbezeichnung Medizin-

physiker/Medizinphysikerin vom 26. November 1987 (GVBl. 
S. 2673), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226, 234) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Feb-
ruar 2014 (GVBl. S. 39), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. Mai 2021 (GVBl. S. 503) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme des § 13b 
(Vorwarnmechanismus), des § 14a (Beschleunigtes Verfahren 
im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes), des § 17 (Statistik) 
und des § 19 (Beratungsanspruch) keine Anwendung.“

2. Dem § 2a Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt:
„Auf Wunsch der Antragstellerin oder des Antragstellers oder in 
dem Fall, dass die Nachweise nicht beigebracht werden, kann 
sich die zuständige Kammer an die zuständige Stelle des Ausbil-
dungs- oder Anerkennungsstaates wenden. Hierüber ist die An-
tragstellerin oder der Antragsteller nach den Vorgaben der Arti-
kel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
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3. die Gewährträgerversammlung sowie
4. der Beirat.

§ 5 
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus bis zu zwei Personen. Der Aufsichts-
rat bestimmt im Falle des Vorliegens eines mehrköpfigen Vorstands 
ein vorsitzendes Vorstandsmitglied; dieses entscheidet bei Stimmen-
gleichheit im Vorstand. Im Übrigen haben die Mitglieder des Vor-
stands gleiche Rechte und Pflichten. Das Nähere regelt die Satzung.

(2) Mitglied des Vorstands kann nur sein, wer nach Erfahrung und 
Vorbildung zur Leitung der Landesanstalt geeignet ist.

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden für höchstens fünf Jahre 
von der Gewährträgerversammlung in der Regel auf Vorschlag des 
Aufsichtsrats bestellt und abberufen. Die wiederholte Bestellung ist 
frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit zulässig. Die 
Anstellungsverträge sind auf den Zeitraum der Bestellung auszu-
richten.

§ 6 
Aufgaben des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet die Landesanstalt in eigener Verantwor-
tung nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung gemein-
wirtschaftlicher Gesichtspunkte zur Sicherung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge im Schienenpersonennahverkehr, soweit nicht durch 
dieses Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

(2) Die Mitglieder des Vorstands haben mit der Sorgfalt ordentli-
cher Kaufleute vertrauensvoll und eng zum Wohl der Landesanstalt 
zusammenzuarbeiten. Soweit sie ihre Pflichten verletzen, sind sie 
der Landesanstalt zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt ordentlicher Kaufleute 
angewandt haben, trifft sie die Beweislast. Schließt die Landesan-
stalt für die Mitglieder des Vorstands eine Haftpflichtversicherung 
ab, so ist ein angemessener Selbstbehalt zu vereinbaren.

(3) Alle Geschäfte und Maßnahmen von grundsätzlicher Bedeu-
tung, die über den Rahmen des normalen Geschäftsbetriebes hinaus-
gehen, sowie diejenigen, bei denen sich der Aufsichtsrat die vorhe-
rige Zustimmung vorbehalten hat, bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des Aufsichtsrats.

(4) Der Vorstand unterliegt den Weisungen der Gewährträgerver-
sammlung.

(5) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig, mindestens 
vierteljährlich, schriftlich über den Gang der Geschäfte zu berichten 
und der Gewährträgerversammlung auf Anforderung in allen Ange-
legenheiten Auskunft zu geben. Er ist verpflichtet, die Mitglieder 
des Aufsichtsrats und der Gewährträgerversammlung über besonde-
re Anlässe unverzüglich zu informieren.

(6) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 7 
Vertretung

(1) Der Vorstand vertritt die Landesanstalt gerichtlich und außer-
gerichtlich. Die Landesanstalt wird durch ein Vorstandsmitglied al-
lein vertreten, wenn nur eine Person die Organstellung besitzt. Sonst 
wird die Landesanstalt gemeinschaftlich durch zwei Vorstandsmit-

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Errichtung, Rechtsstellung, Sitz

(1) Das Land Berlin errichtet zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Berlin als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

(2) Die Landesanstalt hat ihren Sitz in Berlin.

§ 2 
Aufgaben

(1) Die Landesanstalt ist für die Beschaffung, Verwaltung und 
Nutzungsüberlassung von Fahrzeugen zuständig, die für den Schie-
nenpersonennahverkehr in Berlin und im Gebiet des Verkehrsver-
bundes Berlin-Brandenburg (VBB) ausschließlich im Rahmen der 
von den zuständigen Aufgabenträgern finanzierten S-Bahn-Verkehre 
eingesetzt und hierfür Verkehrsunternehmen beigestellt werden. 
Darüber hinaus wird der Landesanstalt die Aufgabe des Erwerbs und 
der Nutzungsüberlassung von Grundstücken für die Errichtung von 
für die Erbringung von in Satz 1 genannten Verkehren erforderli-
chen Serviceeinrichtungen, wie beispielsweise Werkstattanlagen 
und Abstellgleise, an entsprechende Betreiber übertragen. Zudem 
kann die Landesanstalt auf ihren oder im unmittelbaren oder mittel-
baren Landeseigentum befindlichen Grundstücken errichtete Ser-
viceeinrichtungen in ihr Eigentum übernehmen und entsprechenden 
Betreibern zur Nutzung überlassen. Dabei beschränkt sich die Be-
tätigung der Landesanstalt auf die Verwaltung und Nutzungsüber-
lassung des erworbenen Vermögens an Dritte als Betreiber; eine 
eigene aktive Betätigung im Schienenpersonennahverkehr oder in 
der Durchführung von Service- oder Werkstattleistungen für die 
Fahrzeuge findet nicht statt. Dritte im Sinne des vorstehenden Satzes 
können auch landeseigene Gesellschaften sein.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Landesanstalt 
Dritter bedienen. Sie kann ferner alle Geschäfte betreiben, die un-
mittelbar der Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

(3) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 3 
Finanzierung und Gewährträgerhaftung

(1) Die Landesanstalt erhebt für erbrachte Leistungen Entgelte. 
Das Nähere regelt die Satzung.

(2) Die Landesanstalt darf Kredite aufnehmen. Das Nähere regelt 
die Satzung. Die Kreditaufnahmen bedürfen der Zustimmung der 
für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung.

(3) Gewährträger der Landesanstalt ist das Land Berlin. Das Land 
Berlin haftet uneingeschränkt für die Verbindlichkeiten der Landes-
anstalt, soweit nicht Befriedigung aus dem Vermögen der Landes-
anstalt zu erlangen ist. Das Land Berlin gewährt finanziellen Aus-
gleich, soweit die Landesanstalt aus eigener Kraft zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nicht in der Lage ist.

§ 4 
Organe

Organe der Landesanstalt sind
1. der Vorstand,
2. der Aufsichtsrat,

Gesetz
über die Errichtung einer 

Landesanstalt Schienenfahrzeuge Berlin 
(LSFB-Errichtungsgesetz – LSFBG)

Vom 17. Mai 2021
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(11) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 9 
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vor-
stands sowie alle weiteren wesentlichen Angelegenheiten der Lan-
desanstalt und bestimmt die Grundzüge der Geschäftspolitik. Er 
kann jederzeit einen Bericht über alle Angelegenheiten der Landes-
anstalt verlangen. Er kann die Bücher, Akten und sonstigen Unter-
lagen einsehen und prüfen sowie einzelne Mitglieder und Dritte da-
mit beauftragen.

(2) Der Aufsichtsrat informiert die Gewährträgerversammlung 
regelmäßig sowie zusätzlich auf deren Anforderung zeitnah und um-
fassend über die Tätigkeit des Vorstands.

(3) Dem Aufsichtsrat obliegt es, für die Bestellung und Abberu-
fung der Mitglieder des Vorstands der Gewährträgerversammlung 
Vorschläge zu unterbreiten.

(4) Der Aufsichtsrat schließt nach Zustimmung der Gewährträger-
versammlung Zielvereinbarungen mit den Vorstandsmitgliedern.

(5) Der Aufsichtsrat stellt den vom Vorstand aufgestellten Wirt-
schaftsplan für das kommende Geschäftsjahr fest und legt den fest-
gestellten Wirtschaftsplan der Gewährträgerversammlung zur Ge-
nehmigung vor.

(6) Der Aufsichtsrat prüft den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss.

(7) Der Aufsichtsrat unterbreitet der Gewährträgerversammlung 
einen Vorschlag zur Entlastung des Vorstands.

(8) Der Aufsichtsrat schlägt der Gewährträgerversammlung die zu 
bestellende Abschlussprüferin oder den zu bestellenden Abschluss-
prüfer vor.

(9) Der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen alle 
Geschäfte und Maßnahmen des Vorstands von grundsätzlicher Be-
deutung, die über den Rahmen des normalen Geschäftsbetriebes hi-
nausgehen. Der Aufsichtsrat kann sich für weitere Geschäfte und 
Maßnahmen des Vorstands die vorherige Zustimmung vorbehalten.

(10) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben die Regelungen ord-
nungsgemäßer Unternehmensführung zu beachten. Verletzen sie die 
Sorgfalt schuldhaft, haften sie der Landesanstalt gegenüber auf 
Schadensersatz. Schließt die Landesanstalt für die Mitglieder des 
Aufsichtsrats eine Haftpflichtversicherung ab, so ist ein angemesse-
ner Selbstbehalt zu vereinbaren.

(11) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 10 
Treue- und Schweigepflicht

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sind ver-
pflichtet, sich für das Wohl der Landesanstalt einzusetzen. Sie haben 
alles zu unterlassen, was sie in Widerspruch zu den Betriebszwecken 
der Landesanstalt setzen könnte. Sie haben sich jeder Tätigkeit zu 
enthalten, die der Landesanstalt im Wettbewerb zum Nachteil ge-
reichen könnte.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands haben über 
vertrauliche Angaben und Gegenstände sowie über Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse der Landesanstalt, die ihnen durch ihre Tätig-
keit bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Die 
§§ 394 und 395 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I 
S. 1089), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3256) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung, gelten entsprechend. Die Pflicht besteht auch nach 
ihrem Ausscheiden aus dem Organ fort.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für andere Personen, die an den Sit-
zungen des Aufsichtsrats teilnehmen. Sie sind von dem vorsitzenden 
Mitglied bei Sitzungsbeginn auf diese Verpflichtung hinzuweisen.

glieder oder gemeinschaftlich durch ein Vorstandsmitglied und eine 
Prokuristin oder einen Prokuristen vertreten. Soweit für die Landes-
anstalt nur ein Vorstandsmitglied bestellt ist, ist durch geeignete in-
terne Regelungen sicherzustellen, dass im Hinblick auf die Tätigkeit 
der Landesanstalt das Vier-Augen-Prinzip gewahrt wird.

(2) In Angelegenheiten der Vorstandsmitglieder vertritt der Auf-
sichtsrat die Landesanstalt. Für den Aufsichtsrat handelt sein vor-
sitzendes Mitglied. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied oder mehrere 
Mitglieder des Vorstands von den Beschränkungen des § 181 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs befreien.

(3) Aufsichtsratsmitgliedern gegenüber vertritt die Gewährträger-
versammlung, handelnd durch ihr vorsitzendes Mitglied, die Lan-
desanstalt.

§ 8 
Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu fünf Mitgliedern. Diese 
werden von der Gewährträgerversammlung bestellt und abberufen. 
Das vorsitzende Mitglied wird von der für Verkehr zuständigen Se-
natsverwaltung und das stellvertretend vorsitzende Mitglied von der 
für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung benannt. Jeweils ein 
weiteres Mitglied benennt die für Wirtschaft zuständige Senatsver-
waltung sowie die für Stadtentwicklung zuständige Senatsverwal-
tung.

(2) Der Aufsichtsrat wird für die Dauer von fünf Jahren gebildet 
und bleibt bis zur Bildung des neuen Aufsichtsrats im Amt. Eine 
erneute Bestellung ist zulässig. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann 
sein Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem vor-
sitzenden Mitglied niederlegen. Dem Vorstand sowie der Gewähr-
trägerversammlung ist jeweils eine Kopie der schriftlichen Erklä-
rung zuzuleiten. Das vorsitzende Mitglied erklärt die Niederlegung 
des Amts gegenüber der Gewährträgerversammlung.

(3) Sollte ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig aus dem Senat oder 
aus dem Amt, das für seine Bestellung maßgebend war, ausscheiden, 
endet die Mitgliedschaft automatisch mit der Bestellung einer Nach-
folgerin oder eines Nachfolgers durch die Gewährträgerversamm-
lung.

(4) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, wird für 
den Rest der Amtszeit ein Ersatzmitglied bestellt.

(5) Die Gewährträgerversammlung kann Mitglieder des Auf-
sichtsrats jederzeit aus wichtigem Grund abberufen. Die nachfol-
genden Mitglieder werden ebenfalls für den Rest der Amtszeit des 
Aufsichtsrats bestellt.

(6) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese be-
darf der Zustimmung durch die Gewährträgerversammlung.

(7) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden im Namen des 
Aufsichtsrats durch das vorsitzende Mitglied abgegeben; Willens-
erklärungen gegenüber dem Aufsichtsrat werden durch das vorsit-
zende Mitglied entgegengenommen.

(8) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglie-
der ordnungsgemäß geladen sind und mehr als die Hälfte der Mit-
glieder, darunter das vorsitzende Mitglied oder das stellvertretend 
vorsitzende Mitglied, anwesend sind. Kann der Aufsichtsrat man-
gels Beschlussfähigkeit nicht entscheiden, ist er binnen 14 Tagen 
erneut einzuberufen. In dieser Sitzung ist der Aufsichtsrat ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, 
sofern hierauf in der Ladung hingewiesen worden ist.

(9) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsit-
zenden Mitglieds und im Fall der Verhinderung die Stimme des 
stellvertretend vorsitzenden Mitglieds. Stimmenthaltungen werden 
nicht gezählt.

(10) Mitglieder des Aufsichtsrats können an der Beschlussfassung 
dadurch teilnehmen, dass sie ihre schriftlichen Stimmabgaben durch 
ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats überreichen lassen. In diesem 
Fall gelten die so verfahrenden Mitglieder als anwesend im Sinne 
des Absatzes 8.
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§ 11 
Interessenkonflikte

(1) Jedes Mitglied des Vorstands hat Interessenskonflikte unver-
züglich dem Vorstand und dem Aufsichtsrat offen zu legen. Jedes 
Mitglied des Aufsichtsrats hat Interessenskonflikte unverzüglich 
dem Aufsichtsrat offen zu legen. Der Aufsichtsrat hat die Gewähr-
trägerversammlung über aufgetretene Interessenskonflikte und de-
ren Behandlung zu informieren.

(2) Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats dürfen bei 
ihren Entscheidungen keine persönlichen Interessen verfolgen.

§ 12 
Gewährträgerversammlung

(1) Die Mitglieder der Gewährträgerversammlung werden vom 
Senat bestellt. Ihr gehören jeweils ausschließlich die Mitglieder des 
Senats der folgenden Senatsverwaltungen an:
1. die für Verkehr zuständige Senatsverwaltung,
2. die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung,
3. die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung,
4. die für Stadtentwicklung zuständige Senatsverwaltung.
Den Vorsitz bestimmt der Senat.

(2) Die Mitglieder des Senats können sich durch ihre Staatssekre-
tärinnen oder Staatssekretäre vertreten lassen.

(3) Die Gewährträgerversammlung ist beschlussfähig, wenn min-
destens zwei ihrer Mitglieder anwesend sind. Die Gewährträgerver-
sammlung kann Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen, sofern kein 
Mitglied widerspricht.

(4) Die Gewährträgerversammlung beschließt insbesondere über
1. die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands auf 

Vorschlag des Aufsichtsrats; die Gewährträgerversammlung 
kann eine Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern 
auch ohne Vorschlag des Aufsichtsrats beschließen;

2. die Bestellung und Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder und 
deren Vergütung,

3. auf Vorschlag des Aufsichtsrats über die Satzung und ihre Ände-
rungen,

4. auf Vorschlag des Aufsichtsrats über dessen Geschäftsordnung,
5. die Entlastung des Aufsichtsrats und des Vorstands,
6. die Bestellung der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers 

auf Vorschlag des Aufsichtsrats und im Einvernehmen mit dem 
Rechnungshof,

7. die Feststellung des durch den Aufsichtsrat geprüften Jahresab-
schlusses,

8. die Genehmigung des jährlich durch den Vorstand aufzustellen-
den und vom Aufsichtsrat zu beschließenden Wirtschaftsplans,

9. die Veräußerung von Schienenfahrzeugen,
10. weitere Geschäfte gemäß der Satzung.

(5) Die Gewährträgerversammlung entscheidet über Ausschüttun-
gen.

(6) Die Gewährträgerversammlung holt vor der Bestellung gemäß 
Absatz 4 Nummer 6 eine Erklärung der oder des vorgesehenen Ab-
schlussprüfenden darüber ein, ob Beziehungen zwischen der oder 
dem Abschlussprüfenden, ihrer oder seiner Gesellschaft und der 
Landesanstalt bestehen, die Zweifel an ihrer oder seiner Unabhän-
gigkeit begründen könnten.

(7) Das Nähere regelt die Satzung.
(8) § 10 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 13 
Wirtschaftsplanung, Rechnungslegung, Prüfung

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Wird die Landesanstalt im 
Laufe eines Kalenderjahres errichtet, beginnt das erste Geschäfts-

jahr mit der Errichtung und endet am 31. Dezember desselben Jahres 
(Rumpfgeschäftsjahr).

(2) Der Vorstand hat spätestens zwei Monate vor Ablauf des Ge-
schäftsjahres einen Wirtschaftsplan für das folgende Geschäftsjahr 
aufzustellen, der mindestens aus einem Erfolgsplan, einem Finanz-
plan, einem Investitionsplan und einem Stellenplan sowie aus einer 
Planbilanz besteht. Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich nach seiner 
Aufstellung dem Aufsichtsrat zur Zustimmung vorzulegen. Zusam-
men mit dem Wirtschaftsplan ist dem Aufsichtsrat eine mittelfristige 
Planung (Erfolgs-, Finanzierungs- und gegebenenfalls Investitions-
vorschau sowie Personalplanung) vorzulegen, die das Planjahr und 
mindestens fünf darauffolgende Geschäftsjahre sowie eine Lang-
fristplanung über die gesamte Nutzungsdauer der Fahrzeuge um-
fasst. Die dem Zahlenwerk zugrundeliegenden Annahmen und die 
wesentlichen Planungsdaten sind zu erläutern. Für das restliche Ge-
schäftsjahr, in dem dieses Gesetz in Kraft tritt, sowie das erste hier-
auf folgende Geschäftsjahr erlässt die für Verkehr zuständige Se-
natsverwaltung einen vorläufigen Wirtschaftsplan.

(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind in entsprechen-
der Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsge-
setzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prü-
fen.

(4) Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der Buchführung, 
des Lageberichts und des Geschäftsberichts durch ein Wirtschafts-
prüfungsunternehmen zu prüfen. Die Kosten trägt die Landesanstalt.

(5) Im Anhang zum Jahresabschluss oder an anderer geeigneter 
Stelle sind für jedes namentlich benannte Mitglied aller Organe die 
für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge, jeweils 
einzeln aufgegliedert nach festen und variablen Bestandteilen und 
unter Auflistung der Einzelbestandteile (Gehälter, Gewinnbeteili-
gungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provi-
sionen und Nebenleistungen jeder Art, vertragliche Vereinbarungen 
über Ruhegehälter) anzugeben. Dies gilt auch für Abfindungen, ge-
währte Zulagen und Kredite.

(6) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 14 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(1) Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesan-
stalt nimmt der Vorstand, für von der Landesanstalt angestellte Mit-
glieder des Vorstands der Aufsichtsrat die Arbeitgeberfunktion wahr.

(2) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 15 
Beirat

(1) Zur Beratung der Landesanstalt bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben wird ein Beirat gebildet. Der Beirat besteht aus mindes-
tens sechs und maximal zehn Mitgliedern, von denen maximal fünf 
Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin und mindestens fünf 
Fachexpertinnen oder Fachexperten sind. Die Beiratsmitglieder 
werden durch das Abgeordnetenhaus von Berlin nach dem 
d‘Hondt-Verfahren bestellt. Sollte ein Beiratsmitglied vorzeitig aus 
dem Abgeordnetenhaus von Berlin ausscheiden, endet die Mitglied-
schaft im Beirat automatisch mit der Bestellung einer Nachfolgerin 
oder eines Nachfolgers durch das Abgeordnetenhaus von Berlin 
nach dem d‘Hondt-Verfahren.

(2) § 10 Absatz 2 gilt entsprechend.
(3) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 16 
Aufsicht

Die Landesanstalt untersteht der Rechtsaufsicht des Landes Ber-
lin. Die gemäß Geschäftsverteilung des Senats für die Rechtsauf-
sicht zuständige Senatsverwaltung hat sicherzustellen, dass die 
Aufgaben rechtmäßig erfüllt werden.
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gesetzliche Regelungen einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
nicht entgegenstehen. § 18 bleibt unberührt.

§ 21 
Geltung der Landeshaushaltsordnung

Die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung finden bis auf die 
§§ 63 bis 69 sowie die §§ 111 und 112 keine Anwendung.

§ 22 
Anwendung des Berliner Corporate Governance Kodex

Der Berliner Corporate Governance Kodex ist in seiner jeweils 
aktuellen Fassung zu beachten. Vorstand und Aufsichtsrat haben 
jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen 
wurde und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist 
dies nachvollziehbar zu begründen. Die Erklärung hat im Rahmen 
der jährlichen Berichterstattung zu erfolgen.

§ 23 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. Mai 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

§ 17 
Anstaltsvermögen

Wird die Landesanstalt ersatzlos aufgelöst, so fällt ihr Vermögen 
an das Land Berlin.

§ 18 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten

(1) Unbeschadet anderer Rechtsgrundlagen darf die Landesanstalt 
personenbezogene Daten verarbeiten, wenn dies für die Wahrneh-
mung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben, ihrer satzungsgemä-
ßen Aufgaben oder ihrer rechtlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

(2) Durch Rechtsverordnung des Senats können spezifische An-
forderungen für die Verarbeitung und sonstige Maßnahmen gemäß 
Artikel 6 Absatz 2 und Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. Nr. L 119 
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung festgelegt werden.

§ 19 
Satzung

(1) Die Rechtsverhältnisse der Landesanstalt werden im Einzel-
nen durch eine von der Gewährträgerversammlung zu erlassende 
Satzung bestimmt.

(2) Die Satzung ist gemäß § 20 bekanntzumachen.

§ 20 
Bekanntmachungen

Soweit öffentliche Bekanntmachungen zu erfolgen haben, ge-
schieht dies im Amtsblatt für Berlin oder im Bundesanzeiger, soweit 
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